Aktuarbericht 

1. Einleitung

1.1. Gesetzliche Grundlagen

Die gesetzlichen Grundlagen zu den Aufgaben des verantwortlichen Aktuars oder der verantwortlichen Aktuarin und insbesondere zum Aktuarbericht finden sich  im Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG), in der Aufsichtsverordnung (AVO) und in der Aufsichtsverordnung-BPV (AVO-BPV):

Art. 23 VAG regelt Funktion und Bestellung,

Art. 24 VAG regelt die Aufgaben,

Art. 21 AVO definiert die finanzielle Sicherheit,

Art. 99 AVO präzisiert die fachliche Qualifikation,

Art. 2 AVO-BPV präzisiert die Aufgaben,

Art. 3 AVO-BPV gibt Präzisierungen zum Inhalt des Berichts,

Art. 4 AVO-BPV verlangt eine Klärung der Gründe bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses.

Die Weisung des BPV vom 1. März 2006 definiert die Anforderungen an die verantwortliche Aktuarin oder den verantwortlichen Aktuar.

Zentral für den Bericht sind der Art. 2, Abs. 2 und der Art. 3 der AVO-BPV:

Art.2

2Er oder sie erstellt einen ausführlichen Bericht an die Geschäftsleitung. Die zuständigen Stellen innerhalb der Gesellschaft liefern ihm oder ihr die erforderlichen Informationen.

Art.3

1Der Bericht stellt den aktuellen Stand und die möglichen Entwicklungen der Gesellschaft aus aktuarieller Sicht dar, namentlich versicherungstechnische Entwicklungen, welche die finanzielle Lage des Unternehmens gefährden.

2Der Bericht enthält alle notwendigen Informationen zu Artikel 24: (Absatz 1 Buchstaben a-c VAG):

Der Verantwortliche Aktuarin trägt die Verantwortung dafür, dass:

a. die Solvabilitätsspanne richtig berechnet wird und das gebundene Vermögen den aufsichtsrechtlichten Vorschriften entspricht

b. sachgemässe Rechnungsgrungsrundlagen verwendet werden; und

c. ausreichende technische Rückstellungen gebildet werden.

 Ferner informiert er über das technische Ergebnis der Produkte.

3Neben den spezifischen materiellen Feststellungen macht der Bericht auch Aussagen darüber:

a. welche Grundlagen, Parameter und Modelle verwendet wurden; und

b. wie empfindlich die Resultate auf Veränderungen der Parameter reagieren.

1.2. Richtlinien der Schweizerischen Aktuarvereinigung (SAV)

· Richtlinien zum Aktuarbericht für die Nichtleben-Versicherung (Version vom November 2006)

· Richtlinien für die Schadenrückstellungen in der Nichtleben-Versicherung (August 2006)

1.3. Mandate

Angabe Mandat

1.4. Kreis der Destinatäre

2. Daten

2.1. Dokumentation

Angabe, der Grundlagen für den Aktuarbericht

3. Solvabilität und Gebundenes Vermögen

3.1. Minimalsolvenz 

Höhe der Minimalsolvenz

3.2. Swiss Solvency Test (SST), Zielkapital und risikotragendes Kapital

Ergebnisse aus dem SST

3.3. Gebundenes Vermögen

Aufsichtsrechtlichen Vorschriften zum gebundenen Vermögen, VAG 16-21, AVO 70-95 und AVO BPV 4. 

Auszug aus AVO:

1 Das Versicherungsunternehmen bestellt das gebundene Vermögen durch Zuweisung von Vermögenswerten. Es erfasst und kennzeichnet diese Werte so, dass es jederzeit ohne Verzug nachweisen kann, welche Werte zum gebundenen Vermögen gehören und dass der Sollbetrag des gebundenen Vermögens gedeckt ist. 

2 Die Werte des gebundenen Vermögens sind in erster Linie unter dem Gesichtspunkt der Sicherheit, der tatsächlichen finanziellen Lage sowie der Struktur und der zu erwartenden Entwicklung des Versicherungsbestandes auszuwählen

Im Übrigen ist ein marktgerechter Ertrag bei zweckmässiger Diversifikation anzustreben und der voraussehbare Bedarf an flüssigen Mitteln jederzeit sicherzustellen

3.4. Beurteilung

4. Eingegangene Verpflichtungen

4.1. Versicherungstechnische Rückstellungen

Berechnung Rückstellungen, Berechnungsmethode etc.

4.2. Nicht aktuarielle Verpflichtungen

4.3. Beurteilung 

5. Versicherungstechnische Ergebnisse

5.1. Technisches Ergebnis der Produkte 

5.2. Beurteilung 

6. Rückversicherung

6.1.  Bestehendes Rückversicherungsmodell

6.2 
Beurteilung 

7. Daten

7.1. Interne und externe Daten

7.2. Qualität der Daten,  Datenhaltung

7.3. Grundlagen zum Geschäftplan

7.4. Beurteilung 

8. Risiken

8.1. Konzentrationen in Assets

8.2. Underwriting Risiken

8.3. Versicherungstechnische Kumulrisiken

8.4. Risiken, zukünftige, weitere

8.5. Beurteilung

9. Annahmen, Parameter, Modelle und Stresstests

10. Empfehlungen

11.     Fazit

